
D er Aktionsgemeinschaft der Ange-
hörigen psychisch Kranker in Mün-
chen (ApK München e.V.) ist es

gelungen, zusammen mit dem Bezirks-
krankenhaus (BKH) Haar bei München ein
gemeinsames Grundverständnis zum all-
gemeinen Status von Angehörigen und
auch zur Zusammenarbeit von Ärz-
ten (und anderen Mitarbeitern des
Klinikums) und Angehörigen zu
erarbeiten und in einer gemeinsa-
men Erklärung niederzulegen und
zu verabschieden. Darin wird
nicht nur das Verhältnis zwischen
Angehörigen und den verantwort-
lich Handelnden des Krankenhau-
ses Haar geregelt, sondern sie wird
zugleich aufgrund einer Entschei-
dung des Krankenhauses Haar Be-
standteil des Qualitätsmanage-
ments von Haar sein. Haar über-
nimmt die »Gemeinsame Erklä-
rung« in die Qualitätsregeln, nach
denen die Mitarbeiter von Haar
zu arbeiten verpflichtet sind. Inso-
weit kommt der unten dokumen-
tierten gemeinsamen Erklärung
auch normierende Wirkung zu. 

In erster Linie ist es das Ergebnis
selbst, das nun für das zentrale
psychiatrische Versorgungskran-
kenhaus in München und dessen
Umgebung einen neuen Umgang
mit Angehörigen definiert und
vereinbart, das im Vordergrund des
Interesses von Angehörigen steht.

Nicht weniger wichtig aber sind
die hinter dem Ergebnis stehenden
Überlegungen, die ein gemeinsa-
mes Verständnis von Angehörigen
und der Leitung des Klinikums über-
haupt erst möglich machten. Von
diesen soll nachstehend anhand
einiger Beispiele die Rede sein;
vielleicht bieten sie dem einen
oder anderen Angehörigenverein
Argumente, wie auch an anderen Orten
Verbesserungen des Status von Angehöri-
gen möglich werden können. Woran ist
beispielhaft zu denken?

1. Beispiel : Die gemeinsame Erklärung
sieht vor, dass schon zu Beginn des sta-
tionären Aufenthaltes die Patienten um
die Befreiung der Ärzte von der ärztlichen

Schweigepflicht gebeten werden, und dass
dies bei einer Ablehnung immer aufs neue
versucht werden muss. Es gibt zu schüt-
zende Sphären des Kranken, die in der
Praxis nur mit Hilfe der Angehörigen und
»Zugehörigen« versorgt werden können.
Darum sind die Entbindung von der

Schweigepflicht und das Gespräch mit dem
Angehörigen so wichtig. (Entbindet der Pa-
tient seinen Arzt nicht von der Schweige-
pflicht, besteht keine Möglichkeit, die ge-
meinsame Erklärung in diesem Punkt
umzusetzen.)

Was für den Kranken während der Zeit
im Krankenhaus getan werden muss, be-

schränkt sich nicht allein auf die medizi-
nische Versorgung. Normalerweise ist dies
Ärzten weniger, dem Pflegepersonal schon
eher gegenwärtig. In einer akuten schweren
Krise Aufgenommene lassen viele Dinge
ungeregelt in ihrem Umfeld zurück, und
sie sind auch nach Aufnahme im Kran-
kenhaus oft nicht in der Lage, daran etwas
zu ändern. Die Rechtsfolgen können gra-
vierend sein. So hat z.B. eine nicht bezahl-
te Krankenversicherungsprämie schon nach
drei Monaten unter Umständen Ausschluss-
wirkung. Das ist von verheerender Wir-
kung für Betroffene. Es gibt wichtige ande-
re Bereiche: Ein in akutem Krankenzu-
stand Befindlicher kann einen Ausbil-

dungsvertrag haben, den er plötz-
lich ohne Nachricht nicht mehr
erfüllt, er kann der Schulpflicht
unterliegen oder in einem Arbeits-
verhältnis stehen, er kann zahlrei-
che Zahlungsverpflichtungen ha-
ben, aus Miete, Ratenkaufgeschäf-
ten etc. und er wird regelmäßig ge-
setzlichen Verpflichtungen unter-
liegen, wie dem Meldegesetz, dem
Passgesetz, u.U. dem Wehrgesetz
u.a. 

Als selbstständiger Mensch in ei-
nem gesellschaftlichen Umfeld le-
ben zu können, wird den Kranken
erschwert und trifft sie anhaltend,
wenn sie mit den Rechtsfolgen von
Versäumnissen (auch Fristversäum-
nissen) belastet sind und durch
Vertragsbrüche »stigmatisiert« wer-
den. Dies zu verhindern ist eine ei-
gene und selbstständige Fürsorge-
aufgabe, die neben der der medizi-
nischen Versorgung steht.

Wer kann sich um diese Dinge
kümmern, wer weiß von ihnen,
wer kann reagieren und ist bereit
dazu – um nachwirkenden Scha-
den von betroffenen psychisch
kranken Menschen fernzuhalten?
Es sind die Angehörigen – im en-
geren Sinn aber auch in einem
weiter gefasstem Verständnis: Eben
auch die Wahlverwandten, die Part-
ner, vom Betroffenen bestimmte
Freunde oder auch ein gesetzlicher
Betreuer. 

2. Beispiel: Die gemeinsame Er-
klärung sieht vor, dass Angehöri-

gen im Regelfall zwei Gespräche mit Ärz-
ten während der Dauer des Aufenthaltes
»ihres« Patienten ermöglicht werden sol-
len: nahe der Aufnahme und nahe der
Entlassung.

Psychisch Kranke haben ein soziales
Umfeld. Dies ist zumeist die Familie – die
grundgesetzlichen Schutz genießt – aber es
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Wie lässt sich der Status von 
Angehörigen in Kliniken verbessern 
Bericht über ein Münchner Modell
Von Kristian Groß

Cindy R., geb. 1985 in Gladbeck, hat 3 Halbgeschwister vä-
terlicher und 2 mütterlicherseits. Ihr Kind wird während der
Behandlung von der Freundin versorgt, mit der sie zusammen-
lebt. Cindy R. konsumiert schon seit dem 14. Lebensjahr Hasch,
seit dem 15. Lebensjahr nimmt sie Nikotin, Ecstasy und Am-
phetamine zu sich. Sie raucht Heroin und spritzt es in letzter
Zeit auch. Nach einer ersten Entzugsbehandlung kann sie
nicht überzeugt werden, eine Entwöhnungsbehandlung anzu-
treten. Monate später ist eine zweite Entzugsbehandlung not-
wendig und im Anschluss daran nimmt Cindy R. an einer lang-
zeitigen Mutter-Kind-Therapie zur Entwöhnung teil. 

Projekt »Diagnose: Mensch«, Foto: Eckhardt W. Dietrich



können natürlich auch andere Personen
sein, die dem Betroffenen nahe, oder sogar
vorrangig nahe stehen (s.o.). Das Soziale
Umfeld ist von hoher Bedeutung für die
Rehabilitation und die nachstationäre Rein-
tegration. Darum muss mit Angehörigen
gesprochen werden, darum müssen Ange-
hörige wissen, welches die Lebensumstän-
de eines Patienten nach der Entlassung
sind, und vieles andere mehr. Natürlich
bleiben solche Kontakte an die Zustim-
mung des Patienten und damit an die Ent-
bindung von der Schweigepflicht gebun-
den; aber ein die Rehabilitation und Rein-
tegration befürwortender Arzt wir eben
häufiger mit dem Patienten hierüber spre-
chen. Die Kontaktnahme zu Angehörigen
seitens des Arztes ist Fürsorge gegenüber
seinem Patienten.

3. Beispiel: Die gemeinsame Erklärung
sieht vor, dass Angehörige im Gespräch
mit Ärzten darauf hingewiesen werden
müssen, dass ihre Aussagen, diagnostisch
therapeutisch zugeordnet, in Arztberichten
und Gutachten verwendet werden können.
Für die Erstellung eines Gutachtens im
Rahmen eines Strafverfahrens genügt dieser
Hinweis nicht: Der Angehörige muss hier
sein Einverständnis erklären, dass Aussagen
von ihm ins Gutachten einfließen.

Die Angehörigen sind fast immer die ers-
ten, die erfahren, wenn etwas nicht gut
läuft. Sie registrieren vor anderen, mitun-
ter auch vor dem Betroffenen selbst, »dass
etwas nicht stimmt« und möglicherweise

auch, was nicht stimmt. Sie sprechen beim
Arzt davon, weil sie dem Patienten helfen
wollen, sie sind Seismographen - aber sie
können nicht immer übersehen, welche
Wirkungen ihre Worte haben. Angehörige
wollen helfen, dass der Zustand ihres kran-
ken Familienmitgliedes verstanden wird,
und können doch mit dem was sie sagen,
dem Patienten Schaden zufügen, wo sie
helfen wollen. Das kann auch kein Medizi-
ner wollen, auch wenn er auf Symptom-
hinweise der Angehörigen angewiesen ist.
Eine beliebige Verwendung solcher Infor-
mationen jedoch wirkt keinesfalls hilf-
reich, und sie missachtet den Datenschutz,
der für Patienten und ihre Angehörige gel-
ten muss. Darum ist es zum Schutze der
Patienten wichtig, dass die Verwendung
fremdanamnestischer Aussagen von Ange-
hörigen durch Ärzte und Gutachter mit
diesen abgestimmt wurden, zumindest nicht
ohne deren Wissen verwendet werden.

Vereinbarungen unter Menschen, die ver-
schiedene Verantwortungsbereiche haben
(Ärzte und ihre Mitarbeiter einerseits, An-
gehörige und ihre erkrankten Familien-
mitglieder andererseits), und für die auch
unterschiedliche Aufgaben und Interessen
gelten, haben dann eine gute Chance,
wenn sich die Beteiligten persönlich ken-
nen und wieder begegnen und auf diese
Weise Eindrücke voneinander und Einstel-
lungen zueinander entwickeln können.
Auch ist es wichtig, die Probleme, über die
es zu unterschiedlicher Meinung kommen

kann, aus jeweils eigenem Erleben oder ei-
gener Anschauung zu kennen und zwar
vor dem Hintergrund der örtlichen und
einrichtungsspezifischen Versorgungsmög-
lichkeiten, ihren Bedingungen und Gren-
zen. Das sind Voraussetzungen, die eigent-
lich nur vor Ort zu realisieren sind. Sind
die Partner mit den Verhältnissen vor Ort
vertraut, dann können sie auch leichter
nachvollziehen, was gut und richtig, oder
was falsch gelaufen war, in der Behand-
lung und Versorgung von kranken Ange-
hörigen.

Über solche Fragen zu einem gemeinsa-
men Verständnis gekommen zu sein, gab
in München den Hintergrund ab für die
dort getroffene Vereinbarung zwischen der
ApK München und dem Bezirkskranken-
haus dieser Region. Andernorts werden an-
dere Bedingungen vorliegen, die von An-
gehörigen dort zu berücksichtigen sind;
dennoch wird Vieles von dem Münchner
Modell auch übertragbar sein und genutzt
werden können.

Gemeinsame Erklärung der 
Aktionsgemeinschaft der Angehörigen
und des BKH Haar zu Umgang, 
Information und Status von 
Angehörigen psychisch Kranker

Präambel

Die »Gemeinsame Erklärung« basiert auf
der gemeinsamen Erkenntnis, dass die be-
sonderen Lebensumstände psychisch kran-
ker Menschen nicht selten einen beson-
deren Hilfebedarf auslösen, der neben dem
professionell abgedeckten medizinisch-
therapeutisch-pflegerischen Bedarf besteht,
und der auch durch die professionelle So-
zialarbeit nicht optimal abgedeckt wer-
den kann. Dieser Hilfebedarf ergibt sich
aus den gesetzlichen und vertraglichen
Verpflichtungen des Erkrankten sowie häu-
figen vertraglichen Verflechtungen mit
den Angehörigen oder Partnern. Aufgrund
von nicht erfüllten Verträgen ihrer er-
krankten Angehörigen, werden Verwandte
oft subsidiär haftbar gemacht.

Angehörige (Eltern, Geschwister, Ehe-
partner, weitere Verwandte) und/oder Le-
benspartner sind als Familienmitglieder auf-
grund der gemeinsamen Lebens- und/oder
Verantwortungsgemeinschaft mit dem Pa-
tienten für diese Aufgabe, d.h. diesen Hil-
febedarf zu decken, meistens einstands-
willig und bereit. Gesetzliche Bezugsperso-
nen sind durch Gesetz bzw. Vertrag hierzu
bestimmt, Angehörige, Freunde und Part-
ner werden vom Patienten bestimmt (z.B.
durch eine Patientenverfügung).
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Bogdan F., geb.1957 in War-
schau, lebt seit 1984 in der
Bundesrepublik, ist seit 20 Jah-
ren verheiratet und hat zwei
Kinder. Seit dem 21. Lebens-
jahr konsumiert er regelmäßig
Alkohol, in den letzten Jahren
bereits morgens nach dem
Aufstehen. Als er den Führer-
schein verliert und Partner-
schaftsprobleme bekommt,
macht er eine Entzugs- und
Entwöhnungsbehandlung. an.
Anfangs zeigt er sich in Über-
forderungssituationen leicht
gereizt und verbal aggressiv,
kann aber im Verlauf der Be-
handlung eine deutlich bessere
Krankheitseinsicht gewinnen
und seine sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten aus-
bauen. Er kann deutlich gebes-
sert, arbeits- und erwerbsfähig
nach Hause entlassen werden.
Von dort hält er Kontakt zu ei-
ner Suchtberatungsstelle bzw.
Selbsthilfegruppe.
Projekt »Diagnose: Mensch«, 
Foto: Manon von Ikier-Hoppe



Ziele dieser »Gemeinsamen Erklärung«
sind daher die inhaltliche Definition und
die prozedurale, konkretere Gestaltung der
Beziehung des Bezirkskrankenhauses (BKH)
Haar zu den Angehörigen der Patienten
und damit die als notwendig erkannte In-
tegration dieser Ebene des Hilfebedarfs der
Patienten im Rahmen des stationären
Aufenthaltes.

Grundsätze

1. Basis dieser »Gemeinsamen Erklärung«
sind das Leitbild des BKH Haar, sowie die in
allen Fachbereichskonzepten der medizi-
nischen Fachbereiche bereits grundsätz-
lich und verbindlich niedergelegten aktu-
ellen Aussagen zur Zusammenarbeit mit
den Angehörigen von Patienten des BKH
Haar.

Ferner berücksichtigt und anerkennt die
»Gemeinsame Erklärung«, dass nach dem
deutschen Grundgesetz (Artikel6GG) »Ehe
und Familie unter besonderem Schutz der
staatlichen Ordnung stehen«. Die gesetzli-
chen Bestimmungen zur Wahrung der
ärztlichen Schweigepflicht und des Daten-
schutzes werden ausdrücklich angespro-
chen. Die gesetzlichen Bestimmungen bil-
den einen Handlungsrahmen dieser »Ge-
meinsamen Erklärung«, der sich in Einzel-
fällen limitierend auswirken kann.

2. Diese »Gemeinsame Erklärung« ist kein
Vertrag zwischen dem BKH Haar und der
ApK München und begründet somit kei-
nen Rechtsanspruch einzelner Angehöri-
ger von Patienten auf Information, Anhö-
rung und Einbeziehung.

3. Diese »Gemeinsame Erklärung« defi-
niert Leitlinien für den regelhaften Um-
gang mit Angehörigen von Patienten des
BKH Haar während verschiedener Phasen
des stationären Aufenthaltes (Aufnahme,
Behandlungsplanung/Verlegung und Ent-
lassungsplanung). Angestrebt ist, dass für
Angehörige und die Mitarbeiter des BKH
Haar der Status »Angehöriger« klarer ist und
dadurch die grundsätzlich wünschenswer-
te und zu fördernde Einbeziehung von
Angehörigen in die Ablaufphasen eines
Patientenaufenthaltes optimiert wird.

4. Angehörige und/oder andere benannte
Vertrauenspersonen der Patienten des BKH
Haar werden, wie in der Konzeption der
integrierten Versorgung, als hilfreiche Ko-
ordinationspartner eingebunden und ge-
schätzt.

5. Diese Leitlinien werden Zug um Zug
in Form von Verfahrensschritten in die je-
weils bestehenden konkreten Prozessbe-
schreibungen des BKH Haar eingearbeitet.
Ferner wird der erkannte Hilfebedarf, der
über die professionell organisierbare Hilfe-

leistung eines Krankenhauses hinausgeht,
in die Fachbereichskonzepte aufgenom-
men.

Gemeinsame Leitlinien

Diese Leitlinien geben den jeweiligen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die an
den unterschiedlichen Stellen des statio-
nären Behandlungsverlaufs eines Patien-
ten des BKH involviert sind einen ver-
bindlichen Handlungskorridor für den
Umgang mit Angehörigen. Abweichen-
des Handeln von diesen Leitsätzen ist im
Einzelfall möglich und ist zu begründen.

1: Entbindung von der ärztlichen
Schweigepflicht gegenüber Angehöri-
gen (Beziehung Arzt-Patient)
Die Entbindung von der ärztlichen Schwei-
gepflicht gegenüber konkret benannten
Angehörigen oder anderen benannten
Vertrauenspersonen eines Patienten/einer
Patientin als Ansprechpartner für den be-
handelnden Arzt wird im Rahmen der
stationären Aufnahme bzw. so früh wie
möglich vom Arzt/Ärztin mit dem Pa-
tienten geklärt.

Falls die Schweigepflichtsentbindung
nicht direkt im Aufnahmegespräch mit
dem Patienten positiv zu klären ist, wird
das Thema »Entbindung von der Schwei-
gepflicht gegenüber Angehörigen bzw. ei-
ner Vertrauensperson« immer wieder mit
dem Patienten angesprochen und ggf. auf
positive Aspekte der aktiven Einbindung
von Angehörigen/oder Vertrauensperso-
nen in den Behandlungsablauf hingewie-
sen. Die Ärzte sprechen den Patienten ak-
tiv auf einen Krisenpass und/oder eine Pa-
tientenverfügung an.

Änderungen hinsichtlich der Schweige-
pflichtsentbindung werden von den Ärz-
ten an das Pflegepersonal und die Telefon-
auskunft des BKH Haar zeitnah weiterge-
leitet.

Die Schweigepflichtsentbindung kann
auch Teilaspekte umfassen:
❚ Information über die stationäre 

Aufnahme/Entlassung,
❚ Information über den Zustand des 

Patienten,
❚ Information über die Erkrankung des

Patienten,
❚ Austausch über die Behandlungs-/Ziel-

planung,
❚ Austausch bzgl. Verlegungs-/Entlas-

sungsplanung.

2. Inhalt und Zeitpunkte für Ange-
hörigengespräche (Beziehung Arzt/
Pflegepersonal und Angehörige)
Angehörigengespräche mit dem behan-

delnden Arzt im Laufe des stationären Auf-
enthaltes eines Patienten des BKH Haar
sind grundsätzlich vorgesehen, es sei denn,
der Patient wünscht dies ausdrücklich
nicht. Dabei wird dem Patienten solch ein
Gespräch immer wieder aktiv angeboten,
auch wenn anfänglich vom Patienten solch
ein Angehörigengespräch abgelehnt wur-
de.
Angestrebte Zeitpunkte für diese Gespräche:
❚ zeitnah zur stationären Aufnahme,
❚ im Zuge der Entlassungsplanung.
Zu Beginn der Behandlung eines Patien-
ten wird festgelegt, welcher Arzt im Nor-
malfall als Ansprechpartner für einen
Angehörigen/eine Vertrauensperson be-
nannt wird.
Inhalte der Gespräche:
❚ Im Rahmen der stationären Aufnahme:

Information über die Aufnahme, den
Zustand des Patienten, geplante/getrof-
fene Maßnahmen aus medizin-therapeu-
tisch-pflegerischer und sozialtherapeuti-
scher Sicht.

❚ Im Rahmen der Entlassungs-/Verlegungs-
planung:
Erläuterung und Abstimmung der Ent-
lassung/Verlegungsmodalitäten, initi-
ierte Anbindung an ambulant-komple-
mentäre Strukturen, Information und
Abstimmung der nachstationären Wohn-
und Arbeitssituation (ggf. mit dem 
Sozialpädagogen der Station).

3. Aufklärung gegenüber Angehörigen
bezüglich Nutzung und Folgen ihrer 
Angaben zur Fremdanamnese
Angehörige oder andere benannte Ver-
trauenspersonen werden – falls sie frem-
danamnestische Angaben machen wollen
oder darum gebeten werden – darüber auf-
geklärt, dass diese Angaben für die pa-
tientengerechte diagnostische und prog-
nostische Einschätzung sowie für eine
optimierte Behandlung und nachstatio-
näre Hilfeplanung verantwortungsvoll ge-
nutzt werden können. Das schließt auch
deren Verwendung in Arztberichten ein.

Dies kann im Einzelfall Folgen für den
Patienten haben. Die Nutzung der fremd-
anamnestischen Angaben eines Angehöri-
gen oder einer anderen benannten Ver-
trauensperson für Strafrechtsgutachten er-
folgt generell nach Einholung des Ein-
verständnisses des Angehörigen bzw. einer 
anderen benannten Vertrauensperson.
Fremdanamnestische Angaben in ärztli-
chen Berichten sind grundsätzlich als sol-
che gekennzeichnet. ❚ ❚ ❚
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